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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schienenfahrzeug mit
einer induktionsschleife zur Gewährleistung einer niede-
rohmigen elektrischen Verbindung zwischen Rädern des
Schienenfahrzeugs und Fahrschienen, auf denen die
Räder rollen, durch Induktion einer elektrischen Span-
nung in eine durch die Räder, durch Abschnitte zumin-
dest einer der Fahrschienen und durch elektrische Ver-
bindungen zwischen Rädern gebildete sekundäre
Stromschleife.
[0002] In einigen Ländern wird die Tatsache, dass ein
Gleisabschnitt von einem Schienenfahrzeug besetzt ist
(die so genannte Gleisbesetztmeldung) detektiert, indem
eine Spannung zwischen beide Schienen angelegt wird.
Bei nicht befahrendem Gleis bleibt diese Spannung
durch den hochohmigen Widerstand zwischen den bei-
den Schienen bestehen und kann am Ende des Gleis-
abschnittes gemessen werden. Beim Befahren des
Gleisabschnittes durch ein Fahrzeug wird die angelegte
Spannung durch das Fahrzeug kurzgeschlossen, so
dass die Spannung zusammenbricht. Dies kann detek-
tiert werden, so dass eine Gleisbesetztmeldung erfolgen
kann.
[0003] Voraussetzung für die sichere Funktion einer
solchen Gleisbesetztmeldung ist, dass der elektrische
Widerstand zwischen den Schienen und den Rädern
ausreichend klein ist. Dieser Widerstand ist jedoch ab-
hängig von der Oberflächenbeschaffenheit sowohl der
Schienen als auch der Räder. Insbesondere durch Kor-
rosion und Schmutz kann auf den Schienen und/oder auf
den Rollflächen der Räder eine nicht oder nur gering elek-
trisch leitfähige Oberflächenschicht vorhanden sein.
Trotz solcher Oberflächenschichten kann der Stromfluss
über den mechanischen Kontakt zwischen den Rädern
und den Schienen für die Gleisbesetztmeldung ausrei-
chend sein, wenn die elektrische Spannung bzw. der oh-
nehin über die Kontaktstelle fließende Strom ausrei-
chend groß ist. Dagegen tritt insbesondere auf wenig be-
fahrenen Gleisen mit schlechtem Schienenzustand die
Situation ein, dass der Übergangswiderstand zwischen
Rad und Schiene so groß ist, dass eine ausreichend si-
chere Funktion der Gleisbesetztmeldeeinrichtung nicht
gewährleistet ist.
[0004] Beim Betrieb von Schienenfahrzeugen mit An-
triebsenergie aus elektrischen Versorgungsnetzen reicht
häufig bereits eine elektrische Grundlast (d.h. z.B. elek-
trische Versorgung von Hiifsbetrieben in dem Schienen-
fahrzeug aus dem elektrischen Versorgungsnetz) aus,
um den Übergangswiderstand zwischen Rad und Schie-
ne zu überwinden, so dass die Gleisbesetztmeldung si-
cher erfolgen kann. Wenn dagegen keinerlei Strom aus
dem elektrischen Versorgungsnetz bezogen wird und
daher auch kein Laststrom über die Kontaktpunkte zwi-
schen den Rädern und den Schienen fließt, ist insbeson-
dere bei schlechtem Schienenzustand die sichere Funk-
tion der Gleisbesetztmeldung nicht gewährleistet.
[0005] Aus der EP 0 500 757 B1 ist eine Eisenbahn-

meldeanlage zum Erfassen eines Zuges innerhalb eines
festgelegten Gleisabschnittes bekannt. Die Anlage weist
einen Nebenschluss-Hilfsschaltkreis auf, der eine induk-
tive Schleifenantenne enthält, welche auf dem Eisen-
bahnfahrzeug vorgesehen ist, so dass sie induktiv eng
mit den Schienen gekoppelt ist. Dadurch wird ein Strom
in den Rad-Schiene-Achse-Kreis induziert, wenn die
Schleifenantenne durch eine alternierende Quelle erregt
wird. Die Schleifenantenne ist in einem Drehgestell mit
zwei Achsen montiert und wird von einem Oszillator mit
einer Frequenz von 165 kHz erregt. Dabei ist die Erre-
gungsfrequenz auf die Resonanzfrequenz des Schwing-
kreises abgestimmt. Der von der Schleifenantenne indu-
zierte Strom fließt durch eine Drehgestell-/ Gleisschleife,
welche durch die beiden Achsen, die vier an den Achsen
befestigten Räder des Schienenfahrzeugs und jeweils
einen Abschnitt der beiden Schienen zwischen den Rä-
dern gebildet ist.
[0006] Obwohl die Fläche, die die Schleifenantenne
umläuft, gemäß EP 0 500 757 B1 möglichst groß sein
soll, ist sie jedoch durch die Bauform des Drehgestells
begrenzt und beträgt nur etwa 50 % der durch die Dreh-
gestell-/Gleisschleife umlaufenden Fläche. Hinzu
kommt, dass bei Drehgestellen mit Antriebsmotoren und
Getrieben eine Unterbringung der Induktionsschleife er-
schwert ist.
[0007] Eine weitere Problematik bei der Verwendung
einer Induktionsschleife zur Gewährleistung einer niede-
rohmigen elektrischen Verbindung zwischen Rädern und
Schienen besteht darin, dass die von der Induktions-
schleife erzeugten elektromagnetischen Felder nicht nur
die für die Gleisbesetztmeldung erwünschte Spannung
erzeugen, sondern auch unerwünschte Störfelder dar-
stellen können. Insbesondere können sowohl Einrichtun-
gen innerhalb des Schienenfahrzeugs als auch an oder
neben der Strecke gestört werden.
[0008] Außer der Möglichkeit, den Rad-Schiene-Kon-
takt mit Hilfe einer Induktionsschleife zu gewährleisten,
kann das Schienenfahrzeug auch mit Klotzbremsen aus-
gestattet sein, die die Rollflächen der Räder beim Brems-
vorgang schleifend kontaktieren, so dass zumindest das
Rad an seiner Rollfläche eine gut leitende Kontaktfläche
aufweist. Allerdings weisen neuere Schienenfahrzeuge
häufig Scheibenbremsen auf. Der Einbau einer zusätz-
lichen Klotzbremse oder ähnlichen Schleifeinrichtung
führt zu erheblichem Mehraufwand. Außerdem ist durch
den Verschleiß an Bremse und Rad eine häufigere War-
tung erforderlich.
[0009] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Schienenfahrzeug mit einer Induktionsschleife der
eingangs genannten Art anzugeben, die zu einem mög-
lichst wartungsarmen Betrieb des Schienenfahrzeugs
führt und die die niederohmige elektrische Verbindung
zwischen Rädern und Fahrschienen mit hoher Zuverläs-
sigkeit gewährleistet. Besondere Ausführungsformen
der Erfindung sollen außerdem etwaige störende Effekte
durch die von der Induktionsschleife erzeugten elektro-
magnetischen Felder reduzieren.
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[0010] Eine erste Maßnahme, gemäß den Patentan-
sprüchen, besteht darin, dass die Induktionsschleife zwi-
schen zwei Drehgestellen, die jeweils mehr als eine Ach-
se aufweisen, des Schienenfahrzeugs angeordnet ist.
Insbesondere ist die Induktionsschleife dabei in der Re-
gel unterflur eines Fahrzeugchassis des Schienenfahr-
zeugs, d.h. unterhalb des Bodens des Fahrzeugchassis
angeordnet. Insbesondere können Leitungsabschnitte
der Induktionsschleife, die sich etwa parallel zu den Glei-
sen erstrecken, mindestens 80 mm, z.B. mindestens 100
mm und vorzugsweise mindestens 150 mm oberhalb der
Oberkante der Schienen angeordnet sein. Diese Lei-
tungsabschnitte können in einer konkreten Ausführungs-
form der Erfindung höchstens 250 mm, z.B. höchstens
200 mm und vorzugsweise 150 mm über der Oberkante
der Schienen verlaufen. Es sind die jeweiligen Vorschrif-
ten für die Einhaltung eines Freiraums zwischen der
Schienenoberkante und Anbauten an dem Schienen-
fahrzeug einzuhalten.
[0011] Z.B. können die erwähnten, parallel zu den
Schienen verlaufenden Leitungsabschnitte und/oder
auch quer zu den Schienen verlaufende Leitungsab-
schnitte der Induktionsschleife durch ein oder mehrere
Rohre aus elektrisch leitfähigem Material gebildet sein.
Kupfer- oder Aluminiumrohr mit z.B. einem Außendurch-
messer von zumindest 28 mm, z. B. zumindest 35 mm
und vorzugsweise bis zu 50 mm.
[0012] Eine derartige Anordnung der Induktionsschlei-
fe unterflur und/oder dicht über der Schienen-Oberkante
hat den Vorteil, dass das von der Induktionsschleife er-
zeugte elektromagnetische Feld eine elektrische Span-
nung in der zugehörigen Sekundärschleife induzieren
kann. Dabei kann die Sekundärschleife je nach konkreter
Ausgestaltung des Schienenfahrzeugs und je nach An-
ordnung und Ausgestaltung der Induktionsschleife in un-
terschiedlicher Weise gebildet sein. Auf Beispiele wird
noch insbesondere in der Figurenbeschreibung näher
eingegangen.
[0013] Es soll aber bereits hier darauf hingewiesen
werden, dass die Sekundärschleife nicht zwangsläufig
durch zwei Achsen mit jeweils einander gegenüberlie-
genden Rädern auf den beiden Seiten des Schienenfahr-
zeugs und die zugehörigen Abschnitte von den zwei ein-
ander gegenüberliegenden Schienen zwischen den
Radaufstandspunkten auf der jeweiligen Seite gebildet
sein muss. Vielmehr ist es eine Erkenntnis der Erfindung,
dass eine entsprechend angeordnete und ausgestaltete
Induktionsschleife eine Spannung in einer Sekundär-
schleife bewirken kann, die durch lediglich einen Ab-
schnitt einer Schiene auf einer Seite des Schienenfahr-
zeugs, zwei Räder an den Enden dieses Abschnitts und
eine elektrische Verbindung z.B. über Fahrzeugmasse
(gebildet durch das Chassis) gebildet sein kann. In die-
sem Fall wird bevorzugt, dass zumindest auf jeder Seite
des Schienenfahrzeugs eine entsprechende Induktions-
schleife vorhanden ist, die außer einem Leitungsab-
schnitt dicht über dem Gleis bzw. unterflur (z.B. wie oben
beschrieben) auch einen parallel zu der Schiene verlau-

fenden Leitungsabschnitt aufweist, der darüber verläuft
und nicht zwangsläufig unterflur angeordnet sein muss.
Die zumindest zwei Induktionsschleifen sind in diesem
Fall vorzugsweise, quer zur Fahrtrichtung des Schienen-
fahrzeuges betrachtet, soweit voneinander beabstandet,
wie es der Spurbreite des Gleises entspricht. Unterschie-
de zwischen der Spurbreite und dem Abstand der beiden
Induktionsschleifen können etwa 10 Zentimeter betra-
gen, ohne die Wirksamkeit der Induktion wesentlich zu
beeinträchtigen.
[0014] Wenn in dieser Beschreibung davon die Rede
ist, dass die in der Sekundärschleife induzierte Span-
nung den elektrischen Rad-Schiene-Kontakt aufrechter-
hält, so ist darauf hinzuweisen, dass der von der indu-
zierten Spannung erzeugte elektrische Strom einen we-
sentlichen Beitrag dazu leistet. Wenn der Strom z. B.
über einen Rad-Schiene-Kontakt fließt und plötzlich un-
terbrochen wird, entsteht an dem Kontakt eine hohe elek-
trische Spannung, die z. B. über Lichtbogenbildung den
Kontakt wieder herstellt und elektrisch isolierende Belä-
ge entfernt oder durchbricht.
[0015] Wie erwähnt besteht die erste hier vorgeschla-
gene Maßnahme darin, dass die zumindest eine Induk-
tionsschleife zwischen zwei Drehgestellen des Schie-
nenfahrzeugs angeordnet ist. Dadurch wird eine Span-
nung in eine Sekundärschleife induziert, die u.a. durch
Räder der beiden verschiedenen Drehgestelle gebildet
ist. Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, dass die Flä-
che, die die Induktionsschleife umläuft, wesentlich grö-
ßer ausgeführt werden kann, als es bei der Unterbrin-
gung der Induktionsschleife in einem Drehgestell der Fall
ist. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die vor allem
in einem Drehgestell mit Antriebsmotoren untergebrach-
ten Einrichtungen durch das von der Induktionsschleife
erzeugte elektromagnetische Feld allenfalls sehr gering-
fügig beeinflusst werden.
[0016] Eine zweite Maßnahme, die hier vorgeschlagen
wird, besteht darin, dass in dem Schienenfahrzeug elek-
trische Verbindungen zwischen gegenüberliegenden
Rädern zusätzlich zu gegebenenfalls vorhandenen Ach-
sen des Schienenfahrzeugs vorhanden sind und auch
zumindest eine elektrische Leitung aufweisen, die ein
erstes Rad auf einer ersten Seite des Schienenfahrzeugs
mit einem zweiten Rad auf der gegenüberliegenden,
zweiten Seite des Schienenfahrzeugs verbindet. Dabei
handelt es sich bei dem ersten und dem zweiten Rad
vorzugsweise um in Fahrtrichtung gegeneinander ver-
setzte Räder, d.h. insbesondere sind das erste Rad und
das zweite Rad nicht an derselben Achse des Schienen-
fahrzeugs montiert.
[0017] Die zweite Maßnahme erhöht die Wahrschein-
lichkeit, dass ein im Rahmen der Gleisbesetztmeldung
bzw. Schienenfahrzeugserkennung erwünschter Strom
von der einen Schiene zu der anderen Schiene oder um-
gekehrt auch tatsächlich fließt bzw. dass der elektrische
Kurzschluss zwischen den beiden Schienen auch tat ist
nämlich z.B. die Kontaktoberfläche eines Rades an einer
bestimmten Achse an einem Ende der Achse so schlecht
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elektrisch leitend, dass der Kurzschluss über den Kontakt
zwischen dem Rad und der Schiene nicht hergestellt
wird, kann das am anderen Ende der Achse angeordnete
Rad dennoch zu dem Kurzschluss zwischen den beiden
Schienen beitragen oder ihn allein sogar herstellen,
wenn das am gegenüberliegenden Ende der Achse mon-
tierte Rad über die genannte elektrische Leitung mit ei-
nem anderen Rad elektrisch leitend verbunden ist, wel-
ches auf der Schiene abrollt, auf der auch das Rad mit
der schlecht leitenden Kontaktfläche abrollt.
[0018] Vorzugsweise sind mehrere der elektrischen
Leitungen vorhanden, die Räder auf gegenüberliegen-
den Seiten des Schienenfahrzeugs, d.h. Räder auf den
beiden verschiedenen Schienen, elektrisch miteinander
verbinden. Dabei sind die mehreren elektrischen Leitun-
gen an einem Verbindungspunkt elektrisch leitend mit-
einander verbunden. Vorzugsweise ist der Verbindungs-
punkt in der Mitte zwischen den zwei Drehgestellen an-
geordnet und/oder in der Mitte zwischen den beiden
Fahrschienen angeordnet. Besonders bevorzugt wird,
dass zumindest ein Teil der von dem Verbindungspunkt
zu den Rädern führenden Abschnitte der elektrischen
Leitungen symmetrisch bezüglich den Verbindungs-
punkt und/oder symmetrisch bezüglich einer vertikalen
Ebene verlegt sind, wobei die vertikale Ebene in der Mitte
des Schienenfahrzeugs und in der Fahrtrichtung verläuft.
Unter einem Teil der Abschnitte der elektrischen Leitun-
gen wird verstanden, dass nicht alle, aber zumindest
zwei der kompletten Abschnitte von dem Verbindungs-
punkt zu den Rädern symmetrisch verlegt sind.
[0019] Grundsätzlich ist es auch möglich, dass meh-
rere Verbindungspunkte vorhanden sind. Dadurch wer-
den jedoch veränderte Leitungsschleifen und damit auch
veränderte induktivitäten geschaffen.
[0020] Aufgrund des Verbindungspunktes erhöht sich
die Anzahl der möglichen Strompfade von Rädern auf
einer Schiene zu Rädern auf der gegenüberliegenden
Schiene. Die Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein
eines wirksamen Kurzschlusses zwischen den Schienen
wird daher weiter erhöht.
[0021] Die symmetrische Verlegung der Leitungsab-
schnitte (wie erwähnt) und/oder die Anordnung des Ver-
bindungspunktes in der Mitte zwischen den beiden Fahr-
schienen und/oder in der Mitte zwischen den zwei Dreh-
gestellen schafft darüber hinaus noch die Möglichkeit,
dass die zumindest eine zwischen den beiden Drehge-
stellen angeordnete Induktionsschleife bei Bedarf eine
Spannung in einer Sekundärschleife induziert, die teil-
weise durch zumindest eine der genannten elektrischen
Leitungen zwischen in Fahrtrichtung versetzten Rädern
gebildet wird. Bedarf besteht insbesondere dann, wenn
ein elektrischer Kontakt von einem bestimmten Rad zu
der Schiene so schlecht ist (d.h. hochohmig ist), dass
auch die von der Induktionsschleife induzierte Spannung
den Kontakt nicht ausreichend verbessert.
[0022] An dieser Stelle soll noch auf einen weiteren
Vorteil eingegangen werden, der durch die erste und die
zweite Maßnahme erzielt wird, insbesondere auch allein

durch die erste Maßnahme, aber auch durch deren Kom-
bination. Der Vorteil besteht darin, dass Räder von nicht
lediglich zwei Achsen, sondern von mehr Achsen des
Schienenfahrzeugs für die Erzeugung des Kurzschlus-
ses zwischen den beiden Schienen mit hoher Wahr-
scheinlichkeit beteiligt sind. Die erste Maßnahme führt
dazu, dass zumindest bei Drehgestellen mit mehr als ei-
ner Achse nicht nur zwei Achsen, nämlich eine Achse in
Fahrtrichtung vor und eine Achse in Fahrtrichtung hinter
der Induktionsschleife an dem Kurzschluss beteiligt sind,
sondern alle Achsen des Drehgestells in Fahrtrichtung
vor der Induktionsschleife und alle Achsen in Fahrtrich-
tung hinter der Induktionsschleife an dem Kurzschluss
beteiligt sein können. Wenn hier von Achsen die Rede
ist, schließt dies die an den Achsen montierten Räder ein.
[0023] Wie erwähnt führt auch die zweite Maßnahme
zu dem Vorteil, dass Räder auf den gegenüberliegenden
Schienen, die nicht auf derselben Achse montiert sind,
an dem Kurzschluss beteiligt sind.
[0024] Bei Kombination der ersten und zweiten
Maßnahme wird die Wahrscheinlichkeit eines wirksamen
Kurzschlusses weiter erhöht, da dann die elektrischen
Leitungen insbesondere auch von Rädern des in Fahrt-
richtung vor der Induktionsschleife angeordneten Dreh-
gestells zu Rädern an dem in Fahrtrichtung hinter der
Induktionsschleife angeordneten Drehgestell führen.
[0025] Im Folgenden soll nochmals kurz auf den prin-
zipiellen Sachverhalt eingegangen werden:

Zur Bildung eines Kurzschlusses zwischen den bei-
den Schienen über das Fahrzeug reicht ein niede-
rohmiger elektrischer Kontakt an den Radaufstand-
spunkten von jeweils zumindest einem Rad an bei-
den Schienen aus. Je nach Ausführungsart der In-
duktionsschleife (siehe oben) erfordert eine Sekun-
därschleife jedoch entweder mindestens vier Rad-
Schiene-Verbindungen (jeweils zwei an jeder Schie-
ne) oder zwei Rad-Schiene-Verbindungen an ein
und derselben Schiene. In dem zuletzt genannten
Fall wird aus Gründen der Schaffung eines elektri-
schen Kontakts an beiden Schienen jedoch bevor-
zugt, dass Spannungen in jeweils einer Sekundär-
schleife an beiden Schienen induziert wird.

[0026] Die Erfindung erhöht nun die Zuverlässigkeit
des elektrischen Kontakts zwischen den Rädern und den
Schienen dadurch, dass sie zusätzliche Räder des
Schienenfahrzeugs mit einbezieht. Die optionale zweite
Maßnahme schafft zusätzliche Verbindungen zwischen
nicht auf derselben Achse montierten Rädern. Um die
Verbindungen zu den Rädern herzustellen, werden ins-
besondere so genannte Erdstrombürsten, die in vielen
Fällen ohnehin an den Rädern angeordnet sind, genutzt.
Über diese Erdstrombürsten fließt insbesondere bei
Elektrolokomotiven, aber auch bei Diesellokomotiven mit
Zugstromversorgung, ein Strom zum Erdpotential, das
durch die Schienen gebildet wird.
[0027] Bei einerersten Ausführungsart der Induktions-
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schleife umläuft diese eine etwa horizontal verlaufende
Fläche. Dabei ist es nicht zwingend erforderlich, dass
sämtliche Abschnitte der Induktionsschleife exakt auf
gleicher Höhe verlaufen. Höhenunterschiede wenigen
Zentimetern beeinträchtigen nicht die Wirksamkeit der
Induktion.
[0028] Um einen etwaig störenden Effekt der von der
Induktionsschleife erzeugten elektromagnetischen Fel-
der außerhalb der Strecke des Schienenfahrzeuges zu
minimieren, wird eine dritte Maßnahme vorgeschlagen,
die bei einem Schienenfahrzeug in Kombination mit der
ersten Maßnahme und optional auch mit der zweiten
Maßnahme vorgenommen werden kann.
[0029] Die dritte Maßnahme sieht vor, dass zwei der
Induktionsschleifen vorgesehen sind, wobei die horizon-
tal verlaufenden Flächen, die von der jeweiligen Indukti-
onsschleife umlaufen werden, übereinander liegen und
wobei das Schienenfahrzeug eine Stromerzeugungsein-
richtung zur Erzeugung von Strömen in den Induktions-
schleifen aufweist, die derart ausgestaltet und mit den
Induktionsschleifen verbunden ist, dass die Ströme in
den beiden Induktionsschleifen phasenverschoben sind.
Somit erzeugen die übereinander liegenden Induktions-
schleifen magnetische Felder, deren Feldvektoren bzw.
Feldstärken einander zumindest teilweise kompensie-
ren. Vorzugsweise fließen die Ströme in den zwei Induk-
tionsschleifen zu jedem Zeitpunkt in entgegengesetzten
Richtungen (d.h. zu einem bestimmten Zeitpunkt z. B. in
der unteren Induktionsschleife von oben betrachtet im
Uhrzeigersinn und in der oberen Induktionsschleife von
oben betrachtet im Gegen-Uhrzeigersinn), d.h. die Strö-
me sind um 180° phasenverschoben. Ferner wird bevor-
zugt, dass die beiden Ströme betragsmäßig annähernd
gleich sind.
[0030] Die übereinander liegen Induktionssschleifen
liegen z. B. etwa in einem Abstand zueinander, der zu-
mindest gleich dem Abstand der unteren Schleife zur
Fahrschiene ist. Der Abstand der beiden Induktions-
schleifen kann aber auch größer als der Abstand der un-
teren Schleife zur Schiene sein, z. B. zwei Mal so groß
sein. Eine sinnvolle Obergrenze für den Abstand der bei-
den Schleifen zueinander ist das Dreifache des Abstan-
des der unteren Schleife zur Schiene. Für die Bestim-
mung des Abstandes kann z. B. der mittlere Abstand der
leitfähigen Materialien herangezogen werden, die die
Schleife bilden, wobei Anschlussleitungen außer Be-
tracht bieiben.
[0031] Zwar verringert die obere Induktionsschleife die
Wirksamkeit der von der unteren Induktionsschleife er-
zeugten elektromagnetischen Felder in Bezug auf eine
Spannungsinduktion in der zugeordneten Sekundär-
schleife. Jedoch ist die Wirksamkeit immer noch gege-
ben, da sich die untere Induktionsschleife näher an der
von der Sekundärschleife umlaufenden Fläche befindet.
Dagegen weist die Fläche, die von der oberen Indukti-
onsschleife umlaufen wird, einen Abstand zu der Fläche
der Sekundärschleife auf und ist das elektromagnetische
Feld der oberen Induktionsschleife weniger wirksam.

Wenn hier von der Fläche die Rede ist, die von der Se-
kundärschleife umlaufen wird, so handelt es sich dabei
in der Regel nicht um eine ebene Fläche, da sich die
Schienen auf tieferem Niveau erstrecken als z.B. die
Achsen des Schienenfahrzeugs.
[0032] Eine vierte Maßnahme, die in Kombination mit
der ersten Maßnahme und optional zusätzlich in Kombi-
nation mit einer oder mehreren der anderen Maßnahmen
vorgesehen sein kann, besteht darin, ein kapazitives
Bauteil der Induktionsschleife in einem Abstand von der
Induktionsschleife umlaufenden Fläche anzuordnen und
über eine Verbindungsleitung mit der Induktionsschleife
zu verbinden. Auf diese Weise kann sich das kapazitive
Bauteil (alternativ wird eine Anordnung von kapazitiven
Bauteilen verwendet) in einem geschützten Bereich im
Schienenfahrzeug befinden, während die Induktions-
schleife z.B. unterflur in Gleisnähe angeordnet ist. Ins-
besondere wird vorgeschlagen, dass das Schienenfahr-
zeug eine Stromerzeugungseinrichtung zur Erzeugung
von Strömen in der Induktionsschleife aufweist, wobei
die Stromerzeugungseinrichtung einen Oszillator zur Er-
zeugung eines mit einer Oszillationsfrequenz oszillieren-
den Wechselstroms in der Induktionsschleife aufweist,
wobei ein kapazitives Bauteil oder eine Anordnung von
kapazitiven Bauteilen vorgesehen ist, dessen/deren Ka-
pazität gemeinsam mit der Induktionsschleife und einer
Verbindungsleitung zwischen der Stromerzeugungsein-
richtung und der Induktionsschleife eine Resonanzfre-
quenz der Induktionsschleife bestimmt und wobei das
kapazitive Bauteil bzw. die Anordnung als Teil der Strom-
erzeugungseinrichtung ausgestaltet ist und über die Ver-
bindungsleitung mit der Induktionsschleife verbunden ist.
Dabei ist die Verbindungsleitung vorzugsweise eine im
Vergleich zu der Induktivität der Induktionsschleife eine
niederinduktive Verbindungsleitung. Dennoch ist die
Verbindungsleitung Teil des gesamten Schienenkreises
und bestimmt somit die Resonanzfrequenz mit.
[0033] Bevorzugtermaßen wird die Spannung der Ka-
pazität oder eine Teilspannung hiervon (z.B. die über ei-
nen von mehreren Kondensatoren abfallende Span-
nung) auf den Oszillator rückgeführt, so dass sich selbst-
tätig eine Resonanzschwingung der Induktionsschleife
einstellt. Auf diese Weise werden sogar zweitrangige Ef-
fekte, die die Resonanzfrequenz beeinflussen, mit be-
rücksichtigt. Diese zweitrangigen Effekte werden insbe-
sondere von der Gegeninduktivität der Sekundärschleife
sowie durch die Dämpfungseigenschaften der Indukti-
onsschleife, Verbindungsleitung und Stromerzeugungs-
einrichtung einerseits und der Sekundärschleife ande-
rerseits bewirkt.
[0034] Eine weitere, fünfte Maßnahme, die ebenfalls
in Kombination mit der ersten Maßnahme oder optional
zusaetzlich in Kombination mit einer oder mehreren der
anderen zuvor genannten Maßnahmen vorgenommen
werden kann, besteht darin, bei einem Schienenfahr-
zeug, das mit Strom aus einem Energieversorgungsnetz
betrieben wird und insbesondere seine Traktionsenergie
daraus bezieht (d.h. mit Energie aus dem Energieversor-
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gungsnetz angetrieben wird) die Induktionsschleife nur
dann zu betreiben, wenn das Schienenfahrzeug keinen
Strom aus dem Energieversorgungsnetz bezieht. Dies
berücksichtigt den oben genannten Umstand, dass bei
Bezug von Strom aus dem Energieversorgungsnetz ein
Erdstrom über Rad-/Schienenkontakte fließt und die
Kurzschlussfunktion zwischen den beiden Schienen so-
mit in der Regel gewährleistet ist.
[0035] In einer möglichen Variante der Induktions-
schleife weist diese nicht nur eine Windung, sondern zu-
mindest zwei Windungen auf, die etwa dieselbe Fläche
umlaufen.
[0036] Ferner ist es möglich, dass der Strom der In-
duktionsschleife nicht (wie bevorzugt) galvanisch direkt
von einer Speiseeinrichtung (z.B. der o.g. Stromerzeu-
gungseinrichtung) in die Sekundärschleife eingespeist
wird, sondern die Speiseeinrichtung galvanisch von der
Induktionsschleife entkoppelt ist und z.B. magnetisch ge-
mäß dem Prinzip eines Stromtransformators die Spei-
sung erzeugt wird.
[0037] Ferner gehört zum Umfang der Erfindung ein
Verfahren zum Betreiben eines Schienenfahrzeugs, wo-
bei zur Gewährleistung einer niederohmigen elektri-
schen Verbindung zwischen Rädern des Schienenfahr-
zeugs und Fahrschienen, auf denen die Räder rollen,
eine elektrische Spannung in eine durch die Räder, durch
Abschnitte zumindest einer der Fahrschienen und durch
elektrische Verbindungen zwischen Rädern gebildete
sekundäre Stromschleife induziert wird. Zur Erzeugung
der Induktion wird eine Induktionsschleife verwendet, die
zwischen zwei Drehgestellen, die jeweils mehr als eine
Achse haben, des Schienenfahrzeugs angeordnet ist
und vorzugsweise unterflur eines Fahrzeugchassis des
Schienenfahrzeugs angeordnet ist.
[0038] Konkrete Ausgestaltungen des Verfahrens und
Varianten des Verfahrens zum Betreiben eines Schie-
nenfahrzeugs ergeben sich aus der Beschreibung der
verschiedenen Maßnahmen und Ausgestaltungen des
Schienenfahrzeugs und werden daher hier nicht noch-
mals beschrieben.
[0039] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügte
Zeichnung beschrieben. Die einzelnen Figuren der
Zeichnung zeigen:

Fig. 1 schematisch zwei Drehgestelle eines Schie-
nenfahrzeugs mit jeweils zwei Achsen und ei-
ner zwischen den Drehgestellen angeordneten
Induktionsschleife gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung in Draufsicht,

Fig. 2 das Schienenfahrzeug gemäß Fig. 1 in Seiten-
ansicht, wobei jedoch die Induktionsschleife in
einer zweiten Ausführungsform ausgeführt ist,

Fig. 3 ein Ersatzschaltbild der Anordnung gemäß Fig.
1,

Fig. 4 eine Induktionsschleife, die über eine Verbin-
dungsleitung mit einer Oszillatorschaltung ver-
bunden ist,

Fig. 5 eine Variante der in Fig. 4 dargestellten Oszil-
latorschaltung,

Fig. 6 eine Variante der in Fig. 1 und Fig. 3 dargestell-
ten Anordnung mit zwei übereinander angeord-
neten Induktionsschleifen,

Fig. 7 eine schematische Darstellung der Wirkung der
Magnetfelder, die von den in Fig. 6 dargestell-
ten Induktionsschleifen erzeugt werden,

Fig. 8 Details einer Oszillatorschaltung, z.B. der Os-
zillatorschaltung gemäß Fig. 5.

[0040] Fig. 1 zeigt zwei Drehgestelle 107, 119 mit je-
weils zwei Achsen 105, 106; 108, 109. An jeder der Ach-
sen 105, 106, 108, 109 ist an gegenüberliegenden Enden
jeweils ein Rad 115a-115d; 116a-116d angeordnet. Die
Räder 115a, 115c, 116a, 116c rollen auf einer ersten
Schiene 101. Die Räder 115b, 115d, 116b, 116d rollen
auf der gegenüberliegenden zweiten Schiene 102 eines
Gleises.
[0041] In Längsrichtung des Schienenfahrzeugs, d.h.
in Fahrtrichtung zwischen den Drehgestellen 107, 119,
befindet sich eine Induktionsschleife 1, die eine im We-
sentlichen rechteckige und eben in horizontaler Ebene
verlaufende Fläche 130 umläuft. Dementsprechend
weist die Induktionsschleife 1 einen ersten Leitungsab-
schnitt 1a auf, der sich etwa oberhalb der ersten Schiene
101 und parallel zu dieser erstreckt, einen zweiten Lei-
tungsabschnitt 1b, der sich etwa oberhalb der zweiten
Schiene 102 und parallel zu dieser erstreckt, einen dritten
Leitungsabschnitt 1 c, der mit einem Ende des ersten
Abschnitts 1a verbunden ist und quer zu den Schienen
101, 102 in einer horizontalen Richtung verläuft, und ei-
nen vierten Abschnitt 1d, der ein weiteres Ende des ers-
ten Abschnittes 1a mit einem Ende des Abschnitts 1b
verbindet und ebenfalls quer zu den Schienen 101, 102
in etwa horizontaler Richtung verläuft. Die bisher nicht
genannten Enden der Abschnitte 1 c, 1b sind mit einer
Stromerzeugungsschaltung 53 verbunden, die als Oszil-
latorschaltung ausgestaltet ist. Angedeutet ist in Fig. 1
eine Spannung U1, mit der die Oszillatorschaltung 53 die
Induktionsschleife 1 speist. Bei der Spannung U1 handelt
es sich um eine Wechselspannung mit einer Frequenz,
die vorzugsweise im Mittelfrequenzbereich liegt.
[0042] Ganz generell gilt für die vorliegende Erfindung,
dass eine Speisefrequenz zur Speisung der zumindest
einen Induktionsschleife im Mittelfrequenzbereich bevor-
zugt wird. Die Untergrenze für die Frequenz liegt im Be-
reich.von 50 kHz, vorzugsweise wird eine Speisefre-
quenz zwischen 100 kHz und 160 kHz gewählt. Die Ober-
grenze für die Speisefrequenz liegt z.B. bei etwa 500
kHz.. Bei höheren Frequenzen wird die Einhaltung von
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den gültigen Bestimmungen betreffend der elektromag-
netischen Verträglichkeit (EMV) erschwert.
[0043] Vorzugsweise stimmt die Speisefrequenz mit
der Resonanzfrequenz des schwingenden Systems
überein, dessen Teil die Induktionsschleife ist.
[0044] Da die Induktionsschleife 1 zwischen den bei-
den Drehgestellen 107, 119 liegt und da beide Drehge-
stelle zwei Achsen aufweisen, wird eine zugehörige Se-
kundärschleife, in der die Induktionsschleife eine Span-
nung induziert, durch alle vier Achsen, die zugehörigen
Räder und die Schienenabschnitte der beiden Schienen
101, 102 zwischen den Drehgestellen gebildet. Dies gilt
für den Fall, dass der elektrische Kontakt von jedem der
Räder zu der zugeordneten Schiene niederohmig her-
gestellt ist oder zumindest durch die induzierte Spannung
hergestellt wird. Es ist jedoch auch möglich, dass zumin-
dest eines oder mehrere der Räder selbst bei Induktion
einer Spannung keinen ausreichend niederohmigen
Kontakt zu der zugeordneten Schiene haben.
[0045] Um die Wahrscheinlichkeit, dass dennoch ein
wirksamer Kurzschluss zwischen den Schienen 101, 102
durch das Schienenfahrzeug hergestellt wird, zu erhö-
hen, ist von jedem der Räder 115, 116 zu einem gemein-
samen Verbindungspunkt 5 ein elektrischer Leitungsab-
schnitt geführt, und zwar jeweils über eine an dem Rad
angeordnete Erdstrombürste 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41,
42 und eine Leitung 110, 120, 210, 220, 310, 320, 410,
420 von der Erdstrombürste zu dem gemeinsamen Ver-
bindungspunkt 5.
[0046] Der gemeinsame Verbindungspunkt 5 befindet
sich sowohl in der Mitte (z. B. mit Abweichungen zur Mitte
von bis zu 1 m) zwischen den beiden Drehgestellen 107,
119 als auch in der Mitte (z. B. mit Abweichungen zur
Mitte von bis zu 50 cm) zwischen den beiden Schienen
101, 102. Außerdem sind die jeweils von den einander
gegenüberliegenden Rädern zu dem Verbindungspunkt
5 geführten Leitungsabschnitte 110, 120; 210, 220; 310,
320; 410, 420 symmetrisch zu der vertikalen Mittelebene
symmetrisch verlegt, wobei diese Mittelebene in Längs-
richtung, d.h. in Fahrtrichtung des Schienenfahrzeuges
bzw. des Gleises, in der Mitte (z. B. mit Abweichungen
zur Mitte von bis zu 40 cm) zwischen den beiden Schie-
nen 101, 102 verläuft. Ferner sind die Leitungsabschnitte
von den Rädern auf der ersten Schiene 101 jeweils (weit-
gehend) symmetrisch zu einem Leitungsabschnitt des
entsprechenden Rades auf derselben Schiene 101 des
anderen Drehgestells verlegt. Die Symmetrie bezieht
sich in diesem Fall auf eine vertikale Mittelebene, die
quer zur Fahrtrichtung und durch den Verbindungspunkt
5 verläuft, sich also in der Mitte zwischen den beiden
Drehgestellen erstreckt. Z.B. ist die Leitung 110 in die-
sem Sinne symmetrisch zu der Leitung 410 verlegt usw.
Daher ist insgesamt wegen dieser doppelten Spiegel-
symmetrie auch eine (weitgehende) Punktsymmetrie be-
züglich dem Verbindungspunkt 5 z.B. der Leitungsab-
schnitte 410 und 120 und der Leitungsabschnitte 320
und 210 gegeben.
[0047] Bei den Verbindungen 110, 120, 210, 220, 310,

320, 410, 420 kann es sich z.B. um so genannte Erd-
strom- oder Traktionsrückstromverbindungen handeln,
die eine Rückleitung zu Schienenpotential darstellen, für
den Betrieb von elektrischen Betriebsmitteln in dem
Schienenfahrzeug.
[0048] Wie im Bereich des links in Fig. 1 dargestellten
Drehgestells 107 angedeutet ist, kann der elektrisch lei-
tende Fahrzeugkörper des Schienenfahrzeugs über ei-
nen Anschlusspunkt 104 und einen niederohmigen Wi-
derstand ZE ebenfalls mit dem Verbindungspunkt 5 ver-
bunden sein. Auch wenn dies im Bereich des Drehge-
stells 107 dargestellt ist, so liegt die Verbindung vorzugs-
weise nahe bei dem Verbindungspunkt 5. Die Darstel-
lung in Fig. 1 ist schematisch zu verstehen. Daher sind
nicht alle Verbindungsleitungen voll ausgezeichnet. Viel-
mehr ist im Bereich der Drehgestelle 107, 119 jeweils
durch die Bezugsziffer 5 angedeutet, dass die Verbin-
dungsleitungen 110, 120, 410, 420 ebenfalls zu dem Ver-
bindungspunkt 5 in der Mitte zwischen den Drehgestellen
führen.
[0049] Außer der Speisespannung U1 ist auch der zu-
gehörige, momentan durch die Induktionsschleife 1 flie-
ßende Strom I1 in den Abschnitten 1a, 1b jeweils durch
einen Pfeil dargestellt. Außerdem ist durch einen Ring-
pfeil und das Bezugszeichen Fh die induktive Kopplung
zwischen der Induktionsschleife 1 und der Sekundär-
schleife angedeutet. In der Sekundärschleife fließen da-
her in einem Schienenabschnitt der Schiene 101 der
Strom I21 und in einem Schienenabschnitt der Schiene
102 der Strom I22. Die genannten Schienenabschnitte
befinden sich zwischen den Drehgestellen 107, 119.
[0050] Anstelle des niederohmigen Widerstandes ZE
kann der Fahrzeugkörper (Wagenmasse) auch über eine
Schutzdrossel (Induktivität) an den Verbindungspunkt 5
angeschlossen sein.
[0051] Die in Fig. 1 dargestellte Ausgestaltung der Ver-
bindungsleitungen zwischen den Rädern und dem Ver-
bindungspunkt 5 kann auch bei der in Fig. 2 dargestellten
Ausführungsform einer Induktionsschleife oder auch bei
anderen Ausgestaltungen mit wenigstens einer Indukti-
onsschleife vorgesehen sein.
[0052] Anders als in Fig. 1 kann dabei nicht an jedem
Rad eine Erdstrombürste oder ein anderer elektrischer
Kontakt zur Kontaktierung des rotierenden Rades vor-
gesehen sein, sondern nur an einer Teilanzahl der Rä-
der. Z.B. bei dieselelektrisch angetriebenen Lokomoti-
ven ist in der Regel ein Erdkontakt nur über einen Teil
der Räder realisiert. Dennoch erhöht das Konzept mit
Verbindungsleitungen von und zu den Rädern, die an
einem gemeinsamen Verbindungspunkt zusammenge-
führt sind, auch in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Schienenkurzschluss über das Fahrzeug her-
gestellt wird.
[0053] Außerdem können verschiedene Kombinatio-
nen von Verbindungsabschnitten zwischen den Rädern
und dem gemeinsamen Verbindungspunkt gemeinsam
mit Schienenabschnitten und eventuell Achsen eine Se-
kundärschleife bilden, in der von der Induktionsschleife
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eine Spannung induziert wird. Wenn z.B. der elektrische
Kontakt von dem Rad 115d zu der Schiene 102 sehr
hochohmig ist, unabhängig davon, ob eine Spannung
induziert wird oder nicht, kann das Rad 115c mit einem
guten, niederohmigen Kontakt zu der Schiene 101 den-
noch wegen der Verbindungsleitung 210 sowohl zu ei-
nem Kurzschluss beitragen als auch Teil eines Sekun-
därkreises sein, indem von der Induktionsschleife 1 eine
Spannung induziert wird. Dies bedeutet, dass der gute
elektrische Kontakt des Rades 115c aufgrund der indu-
zierten Spannung auch wirksam aufrechterhalten wird.
Die Sekundärschleife besteht in diesem Fall z.B. aus
dem Leitungsabschnitt 210, dem Leitungsabschnitt 320,
dem Rad-Schienekontakt der Räder 115c, 116b und
116a, der Achse 108 und dem Schienenabschnitt der
Schiene 101 zwischen den Rädern 115c und 116a.
[0054] Ein weiterer Fall, in dem nicht an allen Rädern
Erdstrombürsten oder andere elektrische Kontakte zu
den Rädern vorgesehen sind, bilden Fahrzeuge, die aus-
schließlich an einem Wechselstromfahrdraht betrieben
werden. Da bei der in der Regel hohen Netzspannung
des Wechselstromfahrdrahtes kleinere Rückströme zur
Schiene im Vergleich zu Gleichstromfahrzeugen auftre-
ten, werden hier in der Regel weniger Erdstrombürsten
eingesetzt. Bei eingeschaltetem Fahrzeug und Betrieb
mit minimaler Grundlast (nur Hilfsbetriebe eingeschaltet)
wird eine niederohmige Verbindung zwischen beiden
Schienen durch den Rückstrom über Strombürsten Rä-
der und Schiene gewährleistet. Für die zweite Maßnah-
me der Erfindung reicht es dabei auch aus, die vorhan-
denen Erdstrombürsten und die zugehörigen Verbin-
dungsabschnitte zwischen diesen Erdstrombürsten und
dem gemeinsamen Verbindungspunkt zu nutzen, da zu-
mindest zeitweise bei Bezug von elektrischem Strom aus
dem Fahrdraht die Kontakte der Räder mit Erdstrombürs-
ten zu ihrer Schiene in niederohmigem Zustand erhalten
werden. Daher reicht es gemäß einer bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung auch aus, die Induktions-
schleife nur dann zu betreiben, wenn das Schienenfahr-
zeug kein Strom aus dem Netz bezieht.
[0055] Anders als in Fig. 1 dargestellt, kann die Induk-
tionsschleife 1 auch mehr als eine Windung um die Flä-
che 130 haben. Davon zu unterscheiden ist der Fall der
Fig. 6, bei der zwei Induktionsschleifen vorhanden sind,
die mit Strömen in entgegengesetzter Richtung (180°
Phasenverschiebung) betrieben werden. Mehrere Win-
dungen derselben Induktionsschleife werden von Strö-
men in gleicher (d.h. zu jedem Zeitpunkt in paralleler)
Richtung durchflossen.
[0056] Die Induktionsschleife 1 befindet z.B. in einem
Abstand von 150 bis 200 mm oberhalb der Schieneno-
berkante und ist z.B. mit seinen Leitungsabschnitten 1a-
1d in Kupferrohr oder Aluminiumrohr ausgeführt. Kupfer-
rohr / Aluminiumrohr weist eine gute elektrische Leitfä-
higkeit auf und ist aufgrund seiner Rohrform mechanisch
sehr stabil.
[0057] Fig. 3 zeigt das elektrische Ersatzschaltbild der
in Fig. 1 dargestellten Anordnung. Wesentliche elektri-

sche Widerstände werden durch den Übergang der Erd-
strombürsten 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 zu dem je-
weiligen Rad 115, 116 gebildet. Diese Widerstände sind
in Fig. 3 mit "RE", gefolgt von dem Bezugszeichen der
jeweiligen Erdstrombürste in Fig. 1 dargestellt. Außer-
dem werden wesentliche elektrische Widerstände durch
den Rad-Schiene-Übergang gebildet. Diese Widerstän-
de sind in Fig. 3 mit "RW", gefolgt wiederum von dem
Bezugszeichen der Erdstrombürste des Rades darge-
stellt.
[0058] In Fig. 3 ist außerdem eine Stromquelle 2 in der
Induktionsschleife 1 dargestellt, die die Wirkung der
Speiseschaltung 53 symbolisiert.
[0059] In Fig. 2 haben die Bezugszeichen dieselbe Be-
deutung wie in Fig. 1. Jedoch ist anstelle der Induktions-
schleife 1 ein Paar von Induktionsschleifen vorgesehen,
die jeweils etwa über einer der Schienen 101, 102 ange-
ordnet sind und eine in vertikaler Richtung verlaufende
und in Fahrtrichtung verlaufende ebene Fläche umlau-
fen. In der Seitenansicht von Fig. 2 ist lediglich die In-
duktionsschleife 71 auf der Seite der Schiene 102 er-
kennbar. Die zweite Induktionsschleife befindet sich z.B.
genau hinter der Induktionsschleife 71 über der gegen-
überliegenden Schiene 101. Dementsprechend induziert
die Induktionsschleife 71 eine elektrische Spannung z.B.
in der durch die Verbindungsabschnitte 220, 320, die
Rad-Schienekontakte der Räder 115d, 116b und durch
den Schienenabschnitt zwischen diesen Rädern gebil-
deten Sekundärschleife. Ein entsprechender induzierter
Strom I22 ist in Fig. 2 eingezeichnet. Alternativ oder zu-
sätzlich kann auch in einer Sekundärschleife, die u.a.
durch die Verbindungsabschnitte 120 und 320 oder 120
und 420 gebildet ist, eine Spannung von der Induktions-
schleife 71 induziert werden.
[0060] Wegen der rauen Einsatzbedingungen unter-
flur wird bevorzugt, dass möglichst sämtliche elektri-
schen Bauteile, die zur Gewährleistung der Funktion der
Induktionsschleife erforderlich sind, im Fahrzeug ange-
ordnet sind, d.h. nicht unterflur. Fig. 4 zeigt daher sche-
matisch eine Lösung, bei der z.B. die Induktionsschleife
1 (alternativ die Induktionsschleife 71 oder eine andere
Induktionsschleife) unterflur und/oder nahe den Schie-
nen angeordnet ist. Über eine Verbindungsleitung 441
ist die Induktionsschleife mit einer Oszillatorschaltung
443 verbunden, die einen Kondensator 445 aufweist, der
zwischen die beiden Potentiale der Verbindungsleitung
bzw. zwischen die beiden Potentiale am Ausgang des
Oszillators 447 geschaltet ist. In Fig. 4 sind die entspre-
chende resultierende Kapazität Cres und die am Konden-
sator 445 anliegende Ausgangsspannung UCres des Os-
zillators 447 dargestellt. Der Oszillator 447 weist eine
Eingangsseite 449 auf, die an eine Gleichstromversor-
gung angeschlossen ist und durch Plus- und Minuszei-
chen und "DC" angedeutet ist.
[0061] Alternativ kann, wie Fig. 5 zeigt, der Kondensa-
tor 445 beispielsweise durch eine Reihenschaltung von
zwei Kondensatoren 551, 552 ersetzt werden. Andere
Anordnungen von einzelnen Kapazitäten sind ebenfalls
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möglich. Die resultierende Kapazität Cres ist im Fall der
Fig. 5 der Quotient aus dem Produkt der Einzelkapazi-
täten C1, C2 und der Summe der Einzelkapazitäten. Die
an den Kondensatoren 551, 552 anliegenden einzelnen
Spannungen sind in Fig. 5 mit UC1 und UC2 dargestellt.
Die Verbindungsleitung ist wiederum mit dem Bezugs-
zeichen 441 bezeichnet. Der Oszillator ist wiederum
durch das Bezugszeichen 447 bezeichnet.
[0062] Wie Fig. 8 zeigt, kann z.B. bei der Anordnung
gemäß Fig. 5 die an dem Kondensator 552 anliegende
Spannung UC2 zur automatischen Anpassung der Fre-
quenz des Oszillators 447 an die Resonanzfrequenz der
an den Oszillator 447 angeschlossenen Schaltung ge-
nutzt werden. Dabei wird die Resonanzfrequenz im We-
sentlichen durch die Gesamtkapazität der Kondensato-
ren 551, 552, durch die Induktivität der Induktionsschleife
und durch die Induktivität der Verbindungsleitung be-
stimmt.
[0063] Die Oszillatorschaltung ist in Fig. 8 wiederum
durch Bezugszeichen 447 bezeichnet und umfasst die
von der gestrichelten Linie umrandeten Bauteile. Die In-
duktionsschleife ist in Fig. 8 durch die Reihenschaltung
ihrer Induktivität L (einschließlich der Verbindungslei-
tung) und durch ihren ohmschen Widerstand R symbo-
lisiert. Ein erster Anschlusspunkt 801 des Oszillators 447
ist mit einer Seite der Reihenschaltung der Kondensato-
ren 551, 552 (nämlich der Seite des Kondensators 552)
verbunden. Ein zweiter Anschlusspunkt 802 des Oszil-
lators 447 ist mit der gegenüberliegenden Seite (Seite
des Kondensators 551) der Reihenschaltung der Kon-
densatoren verbunden. Ein Punkt 803 des Oszillators
447 ist mit einem Punkt in der Mitte, d.h. zwischen den
beiden Kondensatoren 551, 552 verbunden. Der erste
Anschlusspunkt ist über eine Kapazität C3 und über ei-
nen dazu in Reihe geschalteten Widerstand R4 mit der
Basis eines Transistors T1 verbunden. Der zweite An-
schlusspunkt 802 ist mit dem Kollektor des Transistors
verbunden. Ebenfalls mit dem Kollektor ist ein Wider-
stand R3 verbunden, dessen entgegengesetzte Seite
über eine Glättungsdrossel L1 mit Pluspotential der
Gleichspannungsseite 449 verbunden ist. Parallel zu der
Gleichspannungsseite ist ein Spannungsteiler mit Wider-
stand R5 und Widerstand R6 geschaltet, wobei ein Zwi-
schenpunkt zwischen den Widerständen R5, R6 mit der
Basis des Transistors verbunden ist. Der Punkt 803 ist
mit dem Minuspotential der Gleichspannungsseite 449
und - über einen Widerstand R2 - mit dem Emitter des
Transistors verbunden.
[0064] Die Funktion der Schaltung ist wie folgt:

Der eigentliche Schwingkreis wird gebildet von den
Kondensatoren 551, 552 (Kapazitäten C1, C2) und
der Induktivität L der Induktionsschleife und Verbin-
dungsleitung. Der unvermeidbar im Schwingkreis
vorhandene ohmsche Widerstand R bewirken eine
Dämpfung der Schwingung, so dass ohne erneute
Anregung die Schwingung abklingen und nach kur-
zer Zeit beendet sein würde. Die Wechselspannung

zwischen den Anschlusspunkten 802 und 801 ergibt
sich aus der Addition der Kondensatorspannungen
von UC1 + UC2. Beide Kondensatorspannungen set-
zen sich im eingeschwungenen Zustand aus einer
Gleichspannung mit überlagerter Wechselspan-
nung zusammen, wobei der Gleichspannungsanteil
an C1 positiv und der Gleichspannungsanteil an C2
negativ ist. In der Summenspannung UC1 + UC2 he-
ben sich beide Gleichspannungsanteile auf. Durch
eine Rückkopplung der Kondensatorspannung UC2
auf die Basis des Transistors T1 wird eine Mitkopp-
lung erreicht, die ein zyklisches Einschalten des
Transistors T1 während der negativen Halbschwin-
gung von C2 bewirkt. Das phasenrichtige Ein- und
Ausschalten des Transistors unterstützt den durch
den Schwingvorgang hervorgerufenen Entlade- und
Aufladevorgang der Kapazität C1 und sorgt für eine
kontinuierliche Anregung und damit für die Aufrecht-
erhaltung der Resonanzschwingung.

[0065] Mit den Widerständen R3 und R2 kann die Höhe
der Ausgangswechselspannung zwischen den Punkten
801 und 802 in Abhängigkeit von der Dämpfung im
Schwingkreis in definiertem Bereich eingestellt werden.
Über den Widerstand R2 wird der Entladestrom des Kon-
densators C1 beim Einschalten des Transistors T1 be-
grenzt.
[0066] Die Kapazität C3 dient zur Abkoppelung des
Gleichspannungsanteils von UC2. Mit dem Widerstand
R1 wird der Arbeitspunkt des Transistors beeinflusst. Die
Induktivität L1 bewirkt eine Reduktion des Wechselstro-
manteils in der Speisequelle wodurch die Verluste redu-
ziert werden und das selbsttätige Anschwingen der Os-
zillatorschaltung bei Anlegen der Gleichspannung E1
verbessert wird. Die Widerstände R5 und R6 haben nur
Spannungsteilerfunktion und sind von untergeordneter
Bedeutung.
[0067] Fig. 6 zeigt eine Anordnung ähnlich der in Fig.
1 und Fig. 3, wobei jedoch zwei übereinander angeord-
nete Induktionsschleifen 601, 602 zwischen den Dreh-
gestellen 107, 119 angeordnet sind. Ansonsten bezeich-
nen die in Fig. 6 verwendeten Bezugszeichen dieselben
Teile und Einrichtungen wie in Fig. 1 bzw. Fig. 4. Die
erste induktionsschieife 601 ist vorzugsweise im Abstand
100 mm bis 200 mm oberhalb der Oberkante der Schie-
nen 101, 102 angeordnet. Die zweite Induktionsschleife
602 ist darüber innerhalb des Wagenkastens des Schie-
nenfahrzeugs angeordnet und vorzugsweise in einem
Abstand von mindestens 100 mm über der ersten Induk-
tionsschleife 601.
[0068] In dem Ausführungsbeispiel sind die Indukti-
onsschleifen beide über die Verbindung 441 mit der Os-
zillatorschaltung 443 verbunden und in Reihe geschaltet.
Dabei sind sie jedoch derart in Reihe geschaltet, dass
sie zu jedem Zeitpunkt in einander entgegengesetzter
Richtung (180° Phasenverschiebung) von einem Strom
durchflossen werden (oder von keinem Strom durchflos-
sen werden), wie durch die entgegengesetzt weisenden
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und mit dem Bezugszeichen IL2, IL1 bezeichneten Pfeile
angedeutet ist.
[0069] Die resultierenden magnetischen Feldstärken
der durch die Induktionsschleifen 601, 602 erzeugten
elektromagnetischen Felder sind in Fig. 7 für verschie-
dene Punkte in der Umgebung der Induktionsschleifen
dargestellt. Die Bildebene von Fig. 7 verläuft in vertikaler
Richtung und quer zur Fahrtrichtung. Unten links ist die
Schiene 102 erkennbar, darüber der momentan in die
Bildebene hineinfließende Strom IL1 durch die Indukti-
onsschleife 601 und wiederum darüber der momentan
aus der Bildebene herausfließende Strom IL2 durch die
zweite Induktionsschleife 602. Die Induktionsschleife
601 weist zur Oberkante der Schiene 102 einen Höhen-
abstand von h1 auf. Der Höhenabstand zwischen den
Induktionsschleifen 601, 602 ist durch h2 symbolisiert.
[0070] An der Oberkante der Schiene 102 erzeugt die
Induktionsschleife 601 eine momentane magnetische
Feldstärke, die durch einen nach links weisenden, von
der Schiene 102 ausgehenden Pfeil mit dem Bezugszei-
chen HL1 dargestellt ist. Die zweite Induktionsschleife
602 erzeugt momentan ein Magnetfeld an der Oberkante
der Schiene 102, das durch einen nach rechts weisen-
den, von der Schiene 102 ausgehenden Pfeil mit dem
Bezugszeichen HL2 dargestellt ist. Da die erste Indukti-
onsschleife 601 wesentlich näher an der Oberkante der
Schiene 102 angeordnet ist als die zweite Induktions-
schleife 602, ist das von der ersten Induktionsschleife
602 erzeuge Magnetfeld betragsmäßig größer. Der re-
sultierende Magnetfeldvektor an der Oberkante der
Schiene 102 ist daher durch einen nach links weisenden
Pfeil, der an der Schiene 102 ansetzt, und durch die Zei-
chenkette "HL1+HL2" symbolisiert.
[0071] Auch wenn es sich bei dieser in Fig. 7 darge-
stellten Vektoraddition um eine Momentaufnahme han-
delt, gilt entsprechendes für jeden Zeitpunkt, zu dem die
Induktionsschleifen 601, 602 betrieben werden. Ledig-
lich bei einem Nulldurchgang der Magnetfeldstärke ist
auch die Summe der Magnetfelder kurzzeitig Null. Im
zeitlichen Mittel aber ist die Magnetfeldstärke durch die
untere Induktionsschleife 601, geschwächt durch die
weiter entfernt liegende obere Induktionsschleife 602,
bestimmt.
[0072] In einem Abstand r seitlich (in Fig. 7 rechts) des
Gleises und etwa in der Mitte der Höhenniveaus der In-
duktionsschleifen 601, 602 heben sich aber die Feldstär-
ken der von den Induktionsschleifen 601, 602 erzeugten
magnetischen Felder fast vollständig auf. Dies ist rechts
in Fig. 7 durch eine Vektoraddition dargestellt. Die rele-
vanten Abstände r zwischen dem Punkt A und den In-
duktionsschleifen 601, 602 sind in Wirklichkeit größer als
in der schematischen Darstellung von Fig. 7. Daher he-
ben sich für große Abstände r in Bezug auf die Abstände
h2 bzw. h1 (r >> h2 bzw.h1) die resultierenden magne-
tischen Felder der beiden Induktionsschleifen 601, 602
auch auf einer Kreisbahn um die Induktionsschleifen na-
hezu vollständig auf. Daher ist die elektromagnetische
Verträglichkeit der Anordnung mit zwei Induktionsschlei-

fen, die entgegengesetzt bestromt werden, bezüglich
von Einrichtungen außerhalb und entlang der Fahrstre-
cke des Schienenfahrzeugs sehr gut.
[0073] Zusammenfassend können die Vorteile der vor-
liegenden Erfindung wie folgt genannt werden:

- Die Anzahl der elektrischen Verbindungen bzw. der
zugeordneten Impedanzen zwischen den beiden
Schienen ist erhöht, wenn eine erhöhte Anzahl von
Achsen und Rädern des Schienenfahrzeugs genutzt
wird und/oder wenn zusätzlich zu den Achsen elek-
trische Verbindungen von mehreren Rädern zu ei-
nem gemeinsamen Verbindungspunkt geführt wer-
den. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Verbin-
dungsabschnitte zu dem Verbindungspunkt symme-
trisch verlegt werden.

- Wegen der Anordnung der Induktionsschleife zwi-
schen Drehgestellen ist die Gefahr von unerwünsch-
ten Induktionen im Bereich der Drehgestelle, z.B. im
Bereich der dort angeordneten Fahrmotoren, Lager
und Getriebe, reduziert und weitgehend ausge-
schlossen.

- Da die Induktionsschleife zwischen den Drehgestel-
len sich nicht über den gesamten Zwischenraum zwi-
schen den Drehgestellen erstrecken muss, beste-
hen mehrere Möglichkeiten bezüglich der Anord-
nung und Größengestaltung der von der Induktions-
schleife umlaufenden Fläche. Es kann daher der je-
weils in einem konkreten Schienenfahrzeug vorhan-
dene, einfach zu erreichende Bauraum genutzt wer-
den.

- Wenn die die Resonanzfrequenz des Schwingkrei-
ses wesentlich mitbestimmende Kapazität im Be-
reich der Oszillatorschaltung angeordnet wird (und
nicht unmittelbar in der Induktionsschleife), kann auf
Maßnahmen zum Schutz der Kapazität verzichtet
werden und entstehen weniger elektrische Verbin-
dungen unterflur in Gleisnähe.

- Wenn oberhalb einer in Gleisnähe angeordneten In-
duktionsschleife, die eine horizontal verlaufende
Fläche umläuft, eine zweite solche Schleife ange-
ordnet wird, können die elektromagnetischen Stör-
felder in Streckennähe stark reduziert werden. Den-
noch ist die Funktionsweise der Induktionsschleifen
für den angestrebten Zweck gewährleistet. Bei Be-
darf kann die Stromstärke gegenüber der Nutzung
einer einzigen Induktionsschleife erhöht werden, um
die teilweise Kompensation der Feldstärken auf
Gleishöhe auszugleichen.

- Da die Induktionsschleife zwischen zwei Drehgestel-
len angeordnet ist und wenn zusätzlich zu den Ach-
sen des Fahrzeugs elektrische Verbindungen von
den Rädern zu einem gemeinsamen Verbindungs-
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punkt verlegt werden, kann, wie im Stand der Tech-
nik bereits vorgeschlagen wurde, auf Induktions-
schleifen in mehreren Drehgestellen verzichtet wer-
den. Die Erfindung kommt daher vorzugsweise mit
einer oder einem Paar von Induktionsschleifen zwi-
schen zwei Drehgestellen aus.

- Zwei übereinander angeordnete, entgegengesetzt
bestromte Induktionsschleifen können z.B. in Reihe
geschaltet sein oder auch parallel geschaltet sein.
In beiden Fällen kann eine einzige Oszillatorschal-
tung zur Bestromung beider Induktionsschleifen ein-
gesetzt werden.

Patentansprüche

1. Schienenfahrzeug mit einer unterflur eines Fahr-
zeugchassis des Schienenfahrzeugs angeordneten
Induktionsschleife (1) zur Gewährleistung einer nie-
derohmigen elektrischen Verbindung zwischen Rä-
dern (115, 116) des Schienenfahrzeugs und Fahr-
schienen (101, 102), auf denen die Räder (115, 116)
rollen, durch Induktion einer elektrischen Spannung
in eine durch die Räder (115, 116), durch Abschnitte
zumindest einer der Fahrschienen und durch elek-
trische Verbindungen zwischen Rädern (115, 116)
gebildete sekundäre Stromschleife,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Induktionsschleife in Fahrtrichtung zwischen
zwei Drehgestellen (107, 119) des Schienenfahr-
zeugs angeordnet ist,
wobei die zwei Drehgestelle (107, 119) jeweils mehr
als eine Achse (105, 106, 108, 109) aufweisen, an
der die Räder (115, 116) montiert sind.

2. Schienenfahrzeug nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei elektrische Verbindungen zwischen
gegenüberliegenden Rädern (115, 116) zusätzlich
zu gegebenenfalls vorhandenen Achsen des Schie-
nenfahrzeugs auch zumindest eine elektrische Lei-
tung (110, 220; 210, 120) aufweisen, die ein erstes
Rad (115a; 115c) auf einer ersten Seite des Schie-
nenfahrzeugs mit einem zweiten Rad (115d; 116b)
auf der gegenüberliegenden, zweiten Seite des
Schienenfahrzeugs verbindet, wobei das erste Rad
(115a; 115c) und das zweite Rad (115d; 115b) in
Fahrtrichtung gegeneinander versetzt sind, d. h. ins-
besondere nicht an derselben Achse montiert sind.

3. Schienenfahrzeug nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei mehrere der elektrischen Leitungen
(110, 210, 120, 220, 310, 410, 320, 420) vorhanden
sind, die elektrisch leitend an einem Verbindungs-
punkt (5) miteinander verbunden sind.

4. Schienenfahrzeug nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei der Verbindungspunkt (5) in der Fahrt-

richtung in der Mitte zwischen den zwei Drehgestel-
len (107; 119) angeordnet ist.

5. Schienenfahrzeug nach einem der beiden vorherge-
henden Ansprüche, wobei der Verbindungspunkt (5)
in der Mitte zwischen den beiden Fahrschienen (101,
102) angeordnet ist.

6. Schienenfahrzeug nach einem der drei vorherge-
henden Ansprüche, wobei zumindest ein Teil der von
dem Verbindungspunkt zu den Rädern führenden
Abschnitte der elektrischen Leitungen (110, 210,
120, 220, 310, 410, 320, 420) symmetrisch bezüglich
dem Verbindungspunkt (5) und/oder symmetrisch
bezüglich einer vertikalen Ebene verlegt sind, wobei
die vertikale Ebene in der Mitte des Schienenfahr-
zeugs und in der Fahrtrichtung verläuft.

7. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Induktionsschleife (1) eine ho-
rizontal verlaufende Fläche umläuft.

8. Schienenfahrzeug nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei zwei der Induktionsschleifen (601,
602) vorgesehen sind, wobei die horizontal verlau-
fenden Flächen, die von der jeweiligen Induktions-
schleife umlaufen werden, übereinander liegen und
wobei das Schienenfahrzeug eine Stromerzeu-
gungseinrichtung (443) zur Erzeugung von Wech-
sel-Strömen in den Induktionsschleifen (601, 602)
aufweist, die derart ausgestaltet und mit den Induk-
tionsschleifen (601, 602) verbunden ist, dass die
Ströme in den zwei Induktionsschleifen (601, 602)
phasenverschoben fließen.

9. Schienenfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
6, wobei zwei der Induktionsschleifen (71) vorgese-
hen sind, wobei jede der Induktionsschleifen (71) auf
einer der Seiten des Schienenfahrzeugs eine verti-
kal verlaufende Fläche umläuft, die sich auf der je-
weiligen Seite des Schienenfahrzeugs in Fahrtrich-
tung erstreckt.

10. Schienenfahrzeug nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Schienenfahrzeug eine
Stromerzeugungseinrichtung (443) zur Erzeugung
von Strömen in der Induktionsschleife (1) aufweist,
wobei die Stromerzeugungseinrichtung (443) einen
Oszillator (447) zur Erzeugung eines mit einer Os-
zillationsfrequenz oszillierenden Wechselstroms in
der Induktionsschleife (1) aufweist, wobei ein kapa-
zitives Bauteil (551, 552) oder eine Anordnung von
kapazitiven Bauteilen (551, 552) vorgesehen ist,
dessen/deren Kapazität (C1, C2) gemeinsam mit der
Induktionsschleife (1) und einer Verbindungsleitung
(441) zwischen der Stromerzeugungseinrichtung
(443) und der Induktionsschleife (1) eine Resonanz-
frequenz der Induktionsschleife (1) bestimmt und
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wobei das kapazitive Bauteil (551, 552) bzw. die An-
ordnung als Teil der Stromerzeugungseinrichtung
(443) ausgestaltet ist und über die Verbindungslei-
tung (441) mit der Induktionsschleife (1) verbunden
ist.

11. Verfahren zum Betreiben eines Schienenfahrzeugs,
wobei zur Gewährleistung einer niederohmigen
elektrischen Verbindung zwischen Rädern (115,
116) des Schienenfahrzeugs und Fahrschienen
(101, 102), auf denen die Räder (115, 116) rollen,
eine elektrische Spannung in eine durch die Räder
(115, 116), durch Abschnitte zumindest einer der
Fahrschienen (101, 102) und durch elektrische Ver-
bindungen (105, 106, 108, 109; 110, 210, 120, 220,
310, 410, 320, 420) zwischen Rädern (115, 116) ge-
bildete sekundäre Stromschleife induziert wird, wo-
bei zur Erzeugung der Induktion eine Induktions-
schleife (1) verwendet wird, die unterflur eines Fahr-
zeugchassis des Schienenfahrzeugs angeordnet
ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
zur Erzeugung der Induktion eine Induktionsschleife
(1) verwendet wird, die in Fahrtrichtung zwischen
zwei Drehgestellen (107, 119) des Schienenfahr-
zeugs angeordnet ist, wobei die zwei Drehgestelle
(107, 119) jeweils mehr als eine Achse (105, 106,
108, 109) aufweisen, an der die Räder (115, 116)
montiert sind.

12. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
wobei die Induktionsschleife (1) eine horizontal ver-
laufende Fläche umläuft.

13. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
wobei zwei der Induktionsschleifen (601, 602) ver-
wendet werden, wobei die horizontal verlaufenden
Flächen, die von der jeweiligen Induktionsschleife
(601, 602) umlaufen werden, übereinander liegen
und wobei in den zwei Induktionsschleifen (601, 602)
Ströme erzeugt werden, die gegeneinander phasen-
verschoben fließen.

14. Verfahren nach Anspruch 11, wobei zwei der Induk-
tionsschleifen (71) verwendet werden, wobei jede
der Induktionsschleifen (71) auf einer der Seiten des
Schienenfahrzeugs eine vertikal verlaufende Fläche
umläuft, die sich auf der jeweiligen Seite des Schie-
nenfahrzeugs in Fahrtrichtung erstreckt, sodass auf
der jeweiligen Seite des Schienenfahrzeugs jeweils
eine elektrische Spannung in einer sekundären
Stromschleife induziert wird, die durch einen Ab-
schnitt der Fahrschiene (101, 102), durch Räder
(115, 116) der vor und hinter der Induktionsschleife
angeordneten Drehgestelle (107, 119) und durch ei-
ne elektrische Verbindung zwischen den Drehge-
stellen (107, 119) gebildet ist.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das Schienenfahrzeug mit Strom aus ei-
nem Energieversorgungsnetz angetrieben wird und
wobei die Induktionsschleife (1) nur dann betrieben
wird, wenn das Schienenfahrzeug keinen Strom aus
dem Energieversorgungsnetz bezieht.

Claims

1. A rail vehicle with an induction loop (1), which is ar-
ranged under a chassis of the rail vehicle, for ensur-
ing a low-ohm electrical connection between wheels
(115, 116) of the rail vehicle and rails (101, 102), on
which the wheels (115, 116) roll, by induction of an
electrical voltage in a secondary current loop formed
by the wheels (115, 116), by sections of at least one
of the rails and by electrical connections between
wheels (115, 116),
characterized in that
the induction loop is arranged in travel direction be-
tween two trucks (107, 119) of the rail vehicle,
wherein the two trucks (107, 119) each comprise
more than one axle (105, 106, 108, 109) to which
the wheels (115, 116) are mounted.

2. The rail vehicle according to the preceding claim,
wherein electrical connections between opposing
wheels (115, 116), in addition to optionally present
axles of the rail vehicle, have also at least one elec-
trical line (110, 220; 210, 120) which connects a first
wheel (115a, 115c) on a first side of the rail vehicle
to a second wheel (115d; 116b) on the opposing sec-
ond side of the rail vehicle, wherein the first wheel
(115a; 115c) and the second wheel (115d; 115b) are
offset with respect to each other in the travel direc-
tion, i.e., are in particular not mounted on the same
axle.

3. The rail vehicle according to the preceding claim,
wherein a plurality of the electrical lines (110, 210,
120, 220, 310, 410, 320, 420) is present, which lines
are electrically conductively connected to each other
at a connection point (5).

4. The rail vehicle according to the preceding claim,
wherein the connection point (5) is arranged in the
travel direction in the middle between the two trucks
(107; 119).

5. The rail vehicle according to any of the two preceding
claims, wherein the connection point (5) is arranged
in the middle between the two rails (101, 102).

6. The rail vehicle according to any one of the three
preceding claims, wherein at least a portion of the
sections of the electrical lines (110, 210, 120, 220,
310, 410, 320, 420) running from the connection
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point to the wheels are laid symmetrically with re-
spect to the connection point (5) and/or symmetri-
cally with respect to a vertical plane, wherein the
vertical plane runs in the center of the rail vehicle
and in the travel direction.

7. The rail vehicle according to any one of the preceding
claims, wherein the induction loop (1) runs around a
horizontally extending area.

8. The rail vehicle according to the preceding claim,
wherein two of the induction loops (601, 602) are
provided, wherein the horizontally extending areas,
around which the respective induction loop runs, lie
on top of each other, and wherein the rail vehicle has
a current generating means (443) for generating al-
ternating currents in the induction loops (601, 602)
which current generating means is configured and
connected to the induction loops (601, 602) in such
a manner that the currents in the two induction loops
(601, 602) flow out-of-phase.

9. The rail vehicle according to any one of the claims
1 to 6, wherein two of the induction loops (71) are
provided, wherein each of the induction loops (71)
runs on one of the sides of the rail vehicle around a
vertically extending area which extends on the re-
spective side of the rail vehicle in the travel direction.

10. The rail vehicle according to any one of the preceding
claims, wherein the rail vehicle has a current gener-
ating means (443) for generating currents in the in-
duction loop (1), wherein the current generating
means (443) has an oscillator (447) for generating
an alternating current oscillating with an oscillation
frequency in the induction loop (1), wherein a capac-
itive component (551, 552) or an arrangement of ca-
pacitive components (551, 552) is provided, the ca-
pacitance (C1, C2) of which, together with the induc-
tion loop (1) and a connection line (441) between the
current generating means (443) and the induction
loop (1), determines a resonance frequency of the
induction loop (1), and wherein the capacitive com-
ponent (551, 552) or the arrangement is configured
as part of the current generating means (443) and
is connected via the connection line (441) to the in-
duction loop (1).

11. A method for operating a rail vehicle, wherein for
ensuring a low-ohm electrical connection between
wheels (115, 116) of the rail vehicle and rails (101,
102) on which the wheels (115, 116) roll, an electrical
voltage is induced in a secondary current loop
formed by the wheels (115, 116), by sections of at
least one of the rails (101, 102) and by electrical con-
nections (105, 106, 108, 109, 110, 210, 120, 220,
310, 410, 320, 420) between wheels (115, 116),
wherein, for generating the induction, an induction

loop (1) is used which is arranged under a chassis
of the rail vehicle, characterized in that
for generating the induction, an induction loop (1) is
used which is arranged in travel direction between
two trucks (107, 119) of the rail vehicle, wherein the
two trucks (107, 119) each comprise more than one
axle (105, 106, 108, 109) to which the wheels (115,
116) are mounted.

12. The method according to the preceding claim,
wherein the induction loop (1) runs around a hori-
zontally extending area.

13. The method according to the preceding claim,
wherein two of the induction loops (601, 602) are
provided, wherein the horizontally extending areas,
around which the respective induction loop (601,
602) runs, lie on top of each other, and wherein in
the two induction loops (601, 602) currents are gen-
erated which flow out-of-phase with respect to each
other.

14. The method according to claim 11, wherein two of
the induction loops (71) are used, wherein each of
the induction loops (71) runs on one of the sides of
the rail vehicle around a vertically extending area
which extends on the respective side of the rail ve-
hicle in the travel direction so that on the respective
side of the rail vehicle in each case one electrical
voltage is induced in a secondary current loop which
is formed by a section of the rail (101, 102), by wheels
(115, 116) of the trucks (107, 119) arranged up-
stream and downstream of the induction loop and
by an electrical connection between the trucks (107,
119).

15. A method according to any one of the preceding
claims, wherein the rail vehicle is driven with current
from an energy supply network and wherein the in-
duction loop (1) is operated only when the rail vehicle
is not supplied with current from the energy supply
network.

Revendications

1. Véhicule sur rails doté d’une boucle d’induction (1)
disposée sous le plancher d’un châssis du véhicule
sur rails, destinée à garantir une connexion électri-
que de basse impédance entre les roues (115, 116)
du véhicule sur rails et les rails de roulement (101,
102), sur lesquels roulent les roues (115, 116), par
induction d’une tension électrique dans une boucle
de courant secondaire formée par les roues (115,
116), par des sections d’au moins un des rails de
roulement et par des connexions électriques entre
les roues (115, 116),
caractérisé en ce que
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la boucle d’induction est disposée dans le sens de
la marche entre deux bogies (107, 119) du véhicule
sur rails, sachant que les deux bogies (107,119) pos-
sèdent chacune plus qu’un essieu
(105,106,108,109) sur lequel sont montées les
roues (115,116).

2. Véhicule sur rails selon la revendication précédente,
dans lequel des connexions électriques entre des
roues opposées (115, 116) présentent, en plus des
essieux éventuellement présents du véhicule sur
rails, au moins une ligne électrique (110, 220 ; 210,
120) qui relie une première roue (115a ; 115c) d’un
premier côté du véhicule sur rails à une deuxième
roue (115d ; 116b) du deuxième côté opposé du vé-
hicule sur rails, la première roue (115a ; 115c) et la
deuxième roue (115d ; 115b) étant décalées l’une
par rapport à l’autre dans le sens de la marche, autre-
ment dit, elles ne sont notamment pas montées sur
le même essieu.

3. Véhicule sur rails selon la revendication précédente,
dans lequel plusieurs des lignes électriques (110,
210, 120, 220, 310, 410, 320, 420) sont présentes
qui sont reliées les unes aux autres de manière élec-
troconductrice au niveau d’un point de liaison (5).

4. Véhicule sur rails selon la revendication précédente,
dans lequel le point de liaison (5) est disposé dans
le sens de la marche au milieu entre les deux bogies
(107 ; 119).

5. Véhicule sur rails selon l’une quelconque des deux
revendications précédentes, dans lequel le point de
liaison (5) est disposé au milieu entre les deux rails
de roulement (101, 102).

6. Véhicule sur rails selon l’une quelconque des trois
revendications précédentes, dans lequel au moins
une partie des sections, allant du point de liaison aux
roues, des lignes électriques (110, 210, 120, 220,
310, 410, 320, 420) est posée symétriquement par
rapport au point de liaison (5) et/ou symétriquement
par rapport à un plan vertical, le plan vertical s’éten-
dant au milieu du véhicule sur rails et dans le sens
de la marche.

7. Véhicule sur rails selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel la boucle d’in-
duction (1) entoure une surface s’étendant horizon-
talement.

8. Véhicule sur rails selon la revendication précédente,
dans lequel deux des boucles d’induction (601, 602)
sont prévues, dans lequel les surfaces s’étendant
horizontalement, qui sont entourées par la boucle
d’induction respective, sont superposées et dans le-
quel le véhicule sur rails présente un dispositif gé-

nérateur de courant (443) destiné à générer des cou-
rants alternatifs dans les boucles d’induction (601,
602), qui est configuré et relié aux boucles d’induc-
tion (601, 602) de telle sorte que les courants circu-
lent de manière déphasée dans les deux boucles
d’induction (601, 602).

9. Véhicule sur rails selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 6, dans lequel deux des boucles d’in-
duction (71) sont prévues, dans lequel chacune des
boucles d’induction (71) entoure sur un des côtés du
véhicule sur rails, une surface s’étendant verticale-
ment qui s’étend du côté respectif du véhicule sur
rails dans le sens de la marche.

10. Véhicule sur rails selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, dans lequel le véhicule sur
rails présente un dispositif générateur de courant
(443) destiné à générer des courants dans la boucle
d’induction (1), dans lequel le dispositif générateur
de courant (443) présente un oscillateur (447) per-
mettant de générer un courant alternatif oscillant
avec une fréquence d’oscillation dans la boucle d’in-
duction (1), dans lequel un composant capacitif (551,
552) ou un agencement de composants capacitifs
(551, 552) est prévu, dont la capacité (C1, C2) dé-
termine conjointement avec la boucle d’induction (1)
et une ligne de liaison (441) entre le dispositif géné-
rateur de courant (443) et la boucle d’induction (1)
une fréquence de résonance de la boucle d’induction
(1) et dans lequel le composant capacitif (551, 552)
respectivement l’agencement est configuré comme
élément du dispositif générateur de courant (443) et
est relié à la boucle d’induction (1) par le biais de la
ligne de liaison (441).

11. Procédé pour faire fonctionner un véhicule sur rails,
dans lequel pour garantir une connexion électrique
de basse impédance entre les roues (115, 116) du
véhicule sur rails et les rails de roulement (101, 102),
sur lesquels roulent les roues (115, 116), une tension
électrique est induite dans une boucle de courant
secondaire formée par les roues (115, 116), par des
sections d’au moins un des rails de roulement (101,
102) et par des connexions électriques (105, 106,
108, 109 ; 110, 210, 120, 220, 310, 410, 320, 420)
entre les roues (115, 116), sachant que pour produi-
re l’induction, on utilise une boucle d’induction (1)
qui est disposée sous le plancher d’un châssis de
véhicule du véhicule sur rails,
caractérisé en ce que
pour produire l’induction, on utilise une boucle d’in-
duction (1) qui est disposée dans le sens de la mar-
che entre deux bogies (107 ; 119) du véhicule sur
rails, sachant que les deux bogies (107,119) possè-
dent chacune plus qu’un essieu (105,106,108,109)
sur lequel sont montées les roues (115,116).
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12. Procédé selon la revendication précédente, dans le-
quel la boucle d’induction (1) entoure une surface
s’étendant horizontalement.

13. Procédé selon la revendication précédente, dans le-
quel deux des boucles d’induction (601, 602) sont
utilisées, dans lequel les surfaces s’étendant hori-
zontalement, qui sont entourées par la boucle d’in-
duction respective (601, 602), sont superposées et
dans lequel dans les deux boucles d’induction (601,
602) des courants sont générés qui circulent de ma-
nière déphasée l’un par rapport à l’autre.

14. Procédé selon la revendication 11, dans lequel deux
des boucles d’induction (71) sont utilisées, dans le-
quel chacune des boucles d’induction (71) entoure
sur un des côtés du véhicule sur rails, une surface
s’étendant verticalement qui s’étend du côté respec-
tif du véhicule sur rails dans le sens de la marche,
si bien que du côté respectif du véhicule sur rails,
respectivement une tension électrique est induite
dans une boucle de courant secondaire, qui est for-
mée par une section du rail de roulement (101, 102),
par les roues (115, 116) des bogies (107, 119) dis-
posés devant et derrière la boucle d’induction et par
une connexion électrique entre les bogies (107,
119).

15. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le véhicule sur rails est en-
traîné par le courant du réseau d’alimentation en
énergie et dans lequel la boucle d’induction (1) ne
fonctionne que lorsque le véhicule sur rails ne con-
somme pas de courant du réseau d’alimentation en
énergie.
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